
 

 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG        

 

Mettmann (ca. 40.000 Einwohner*innen) ist eine dynamische und wachsende Stadt mit einem historischen 
Stadtkern. Die zentrale Lage und Nähe zur Metropolregion Rheinland, zur Landeshauptstadt Düsseldorf und 
der reizvolle Landschaftsgürtel mit dem weltberühmten Neandertal bieten eine hohe Lebensqualität. 

 

Die Kreisstadt Mettmann sucht für die Abteilung Kindertagesbetreuung des Jugendamtes zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere 

Erzieher*innen bzw. sozialpädagogische 
Fachkräfte (m/w/d) 

für die städtischen Kindertageseinrichtungen. Nachfolgende Stellen sind in Entgeltgruppe S 8a TVöD Sozial- 
und Erziehungsdienst in Voll- und Teilzeit zu besetzen:    

1. mehrere Fachkräfte für das neungruppige Kinder- und Familienzentrum Händelstraße, unbefristet mit 
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden, 
 

2. Fachkraft für das neungruppige Kinder- und Familienzentrum Händelstraße, zunächst befristet bis zum 
13.01.2021 als Vertretung während des Mutterschutzes und einer ggf. anschließenden Elternzeit in 
Vollzeit, 
 

3. Fachkraft für das neungruppige Kinder- und Familienzentrum Händelstraße, befristet bis zum 
30.06.2024 in Vollzeit,  
 

4. Fachkraft für das neungruppige Kinder- und Familienzentrum Händelstraße, befristet im Rahmen einer 
Krankheitsvertretung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden,   
 

5. Fachkraft für die dreigruppige Kindertageseinrichtung Teichstraße, unbefristet ab dem 01.10.2020 mit 
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden, 
 

6. Fachkraft für die dreigruppige Kindertageseinrichtung Teichstraße, zunächst befristet bis zum 
21.10.2020 als Vertretung während des Mutterschutzes und einer ggf. anschließenden Elternzeit mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden, 
 

7. Fachkraft für die zweigruppige Kindertageseinrichtung Obschwarzbach, unbefristet mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 28 Stunden, 
 



 

 

8. Fachkraft für die zweigruppige Kindertageseinrichtung Obschwarzbach, zunächst befristet vom 
01.09.2020 bis zum 19.12.2020 als Vertretung während des Mutterschutzes und einer ggf. 
anschließenden Elternzeit in Vollzeit, 
 

9. Fachkraft für die zweigruppige Kindertageseinrichtung Obschwarzbach, zunächst befristet bis zum 
11.03.2021 als Vertretung während des Mutterschutzes und einer ggf. anschließenden Elternzeit in 
Vollzeit, 
 

10. mehrere Fachkräfte für das siebengruppige, inklusive Kinder- und Familienzentrum Kirchendeller Weg, 
unbefristet ab 01.08.2020 in Vollzeit, 
 

11. Fachkraft für die fünfgruppige Kindertageseinrichtung Rheinstraße, unbefristet mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 25 Stunden,  
 

12. Fachkraft für die fünfgruppige Kindertageseinrichtung Rheinstraße, befristet bis zum 31.07.2022 mit 
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 34 Stunden. 
 
 

Erste Informationen zu den o.g. Einrichtungen finden Sie auf der Homepage der Stadt Mettmann. 

 

Ihre Aufgaben: 
 Übernahme von organisatorischen und koordinierenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der 

Funktion der Gruppenleitung oder für die gruppenübergreifende Arbeit, 
 Planung, Durchführung und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit auf Grundlage des 

Kinderbildungsgesetzes und der Einrichtungskonzeption in enger Zusammenarbeit mit den weiteren 
Mitarbeiter*innen der Gruppen, der Leitung und dem gesamten Team, 

 gruppenübergreifende pädagogische Arbeit, spezifische Projekte/Angebote zu bestimmten 
Bildungsbereichen oder für spezielle Zielgruppen, 

 Übernahme von Verantwortlichkeiten für die jeweiligen Bezugskinder (Bildungsdokumentationen, 
Entwicklungsgespräche u.a.), 

 enge Kooperation mit den Eltern im Sinne einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, 
 Teilnahme und aktive Mitarbeit bei Gruppen- und Gesamtteamgesprächen, der konzeptionellen 

Weiterentwicklung der Einrichtung sowie den gruppenübergreifenden Aktivitäten und Angeboten der 
Familienzentren. 
 

Ihr Profil: 
 abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieherin/ staatlich anerkannter Erzieher 
 oder sonstige Qualifikation als sozialpädagogische Fachkraft gem. § 1 der Vereinbarung zu den 

Grundsätzen über die Qualifikation und den Personalschlüssel nach § 26 Abs. 3 Nr. 3 des Gesetzes zur 
frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz KiBiz), z.B. staatlich anerkannte 
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen und 
Heilerziehungspfleger oder Absolventinnen und Absolventen von Studiengängen mit dem inhaltlichen 
Gegenstand der Kindheitspädagogik und von Studiengängen mit dem inhaltlichen Gegenstand der 
sozialen Arbeit, 

 Planungs- und Methodenkompetenz in der pädagogischen Arbeit und Fachkenntnisse über die kindliche 
Entwicklung, 

 Bereitschaft, den Inklusionsgedanken der Einrichtung im Alltag zu leben und weiterzuentwickeln, 



 

 

 selbständiges und flexibles Arbeiten, Übernahme von Verantwortungsbereichen auch über die eigene 
Gruppe hinaus, 

 ein hohes Maß an Teamfähigkeit und eine aktive Mitarbeit an Gesamt- und Teilteamgesprächen, 
 Bereitschaft zur Teilnahme an internen und externen Fortbildungen, 
 Freude und Motivation, sich auf den Prozess einzulassen, die konzeptionelle Weiterentwicklung der 

Einrichtung aktiv mitzugestalten. 
 

Wir bieten: 
 eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit vielfältigen 

Gestaltungsmöglichkeiten in teiloffen oder offen arbeitenden Kindertageseinrichtungen, 
 motivierte Teams, bestehend aus pädagogischen Fachkräften, hauswirtschaftlichen Kräften, 

Auszubildenden sowie jeweils einer Leitung und einer stellvertretenden Leiterin, 
 ein professionelles und wertschätzendes Arbeitsklima, 
 die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
 Vernetzung und Kooperation mit den insgesamt fünf städtischen Kindertageseinrichtungen sowie anderen 

Einrichtungen und Diensten des Jugendamtes, 
 eine zusätzliche Betriebsrente zur Altersversorgung für Tarifbeschäftigte und weitere finanzielle 

Leistungen (z.B. eine Jahressonderzahlung, ggf. ein Leistungsentgelt sowie ein Zuschuss zu 
vermögenswirksamen Leistungen). 

 

Arbeitszeit: 
Der tägliche Einsatz erfolgt nach Dienstplan im Rahmen der Öffnungszeiten der Einrichtungen. Die Teilnahme 
an den Dienstbesprechungen nach dem Ende der Öffnungszeit sowie bei Angeboten der Einrichtung / des 
Familienzentrums am Abend oder am Wochenende wird vorausgesetzt. Abhängig von den einzelnen 
Bedarfen erfolgt der Einsatz gruppenübergreifend oder in zugeteilten Gruppen.  

 
Die Stellen sind grundsätzlich zur Besetzung mit Teilzeitkräften geeignet. Die Stadt Mettmann fördert 
ausdrücklich die geschlechtergerechte berufliche Gleichstellung. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen 
sind erwünscht. Auswahlentscheidungen erfolgen auf der Grundlage der einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften sowie der Regelungen des Gleichstellungsplans der Stadt Mettmann. 

Für fachliche Auskünfte steht Ihnen die Leiterin der Abteilung Kindertagesbetreuung, Frau Beck, unter der 
Telefonnummer 02104/980-430 gerne zur Verfügung. Bei Rückfragen zum Auswahlverfahren sowie Fragen zu 
den Bewerbungsvoraussetzungen (Anforderungen) wenden Sie sich gerne an bewerbung@mettmann.de oder 
an die Personalabteilung, Frau Bennink, unter der Telefonnummer 02104/980-176. 

Interesse? 
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennung „1.1.2/4.2.2-2020/12“ 
bis zum 13.07.2020 an die  

Kreisstadt Mettmann 
1.1.2 Personalabteilung  
Neanderstraße 85 
40822 Mettmann. 
 
E-Mail-Bewerbungen können auf eigenes Risiko auch in einer PDF-Datei an bewerbung@mettmann.de 
übersandt werden.  



 

 

 
Hinweise zum Datenschutz:  

1. Bitte reichen Sie keine Originaldokumente ein und verzichten auf Bewerbungsmappen, da die Unterlagen nicht 
zurückgesandt werden.  

2. Unter Beachtung des Artikels 13 der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) werden Ihre personenbezogenen 
Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens verarbeitet. D.h., dass Ihre Bewerbungsunterlagen den Mitgliedern des 
Personalrates, der Gleichstellung, der Schwerbehindertenvertretung, den am Auswahlverfahren beteiligten 
Mitarbeiter/innen der jeweiligen Fachabteilung – auf dessen zu besetzende Stelle Sie sich beworben haben – und den 
Mitarbeiter/innen der Personalabteilung mitgeteilt werden.  

3. Sechs Monate nach Beendigung des Verfahrens werden die Unterlagen unter Berücksichtigung des Datenschutzes 
vernichtet. 

4. Bewerbungsunterlagen, die per einfacher E-Mail als unverschlüsselte PDF-Datei übersandt werden, sind auf dem 
elektronischen Postweg gegen unbefugte Kenntnisnahme oder Veränderung nicht geschützt. 
 

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Mettmann. 

 
 

 


